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Weitere Entwicklung der Geschäftsbeziehung 

Vertragspartei
     

Gemäss Art. 39 Abs. 4 SRO-Reglement VQF ist das Mitglied verpflichtet, die Kundendokumentation (GwG-File) ständig aktuell zu halten (Dokumentation der weiteren Entwicklung auf VQF Dok. Nr.  902.7 oder eigenem Formular). Auf diesem Formular werden fortlaufend die aktuellen Verhältnisse (Entwicklungen, Änderungen von anfänglichen Angaben bei Geschäftsaufnahme) festgehalten. Als auf diesem Formular festzuhaltende Ereignisse gelten insbesondere: 

· die erneute Identifikation der Vertragspartei und die erneute Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten;

· der Wechsel der Vertragspartei, des wirtschaftlich Berechtigten oder der gegenüber dem Mitglied auftretenden Bevollmächtigten/Zeichnungsberechtigten;

· Änderungen des Kundenprofils (z.B. Änderungen von Art, Zweck und Umfang der Geschäftsbeziehung);

· Änderungen des Risikoprofils und Beschlüsse der zuständigen Stelle über die Aufnahme/Weiterführung einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko (inkl. Überwachungshandlungen betr. Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko)

· Ereignisse die besondere Abklärungen erfordern (inkl. Inhalt und Ergebnis der vorgenommenen besonderen Abklärungen, bzw. Verweis auf Aktennotizen im GwG-File), z.B. alle ungewöhnlichen Ein- und Ausgänge auf den vom Mitglied verwalteten Konti, Transaktionen mit erhöhten Risiken;
· Periodische Notiz (mind. einmal pro Jahr), dass sich keine ungewöhnlichen Transaktionen ereignet hätten, inkl. Anbringung der entsprechenden Verweise auf Bankunterlagen/Transaktionsbelege, z.B.: "Keine ungewöhnlichen Transaktionen im Geschäftsjahr 2008, s. entsprechende Kontoauszüge betr. UBS-Konto Nr. 1234");
· Abbrüche von Geschäftsbeziehungen (inkl. deren Hintergründe);
· Meldefälle und Vermögenssperren (inkl. deren Hintergründe);
· Als Beilagen zur Dokumentation der weiteren Entwicklung sind alle relevanten, in Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung stehenden Unterlagen gemäss Art. 39 Abs. 7 - 9 SRO-Reglement VQF im GwG-File abzulegen.

· Die Beendigung der Geschäftsbeziehung (sowie die mit der Beendigung zusammenhängenden Ereignisse). 
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� Ausnahme gemäss Art. 39 Abs. 8 SRO-Reglement VQF: 


"Auf die Ablage von Transaktionsbelegen (Kontoauszüge), Buchhaltungsunterlagen und Rechnungskorrespondenz im GwG-File kann verzichtet werden, wenn im GwG-File schriftlich festgehalten wird (Vermerk, Verweis), wo diese Unterlagen zu finden sind und diese nicht im GwG-File befindlichen Unterlagen so geführt und aufbewahrt werden, dass die Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht nach Art. 39 ff. des Reglements erfüllt wird."
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